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Newsletter 43 | Green City AG 

 

Aktuelle Entwicklungen bei der KWP II und KWP III 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen in Sachen Green 

City zukommen lassen. 

 

Wie berichtet fanden am 29.02.2024 die Gläubigerversammlungen bei der KWP II 

und der KWP III statt. An diesem Berichts- und Prüfungstermin hat auch der ge-

meinsame Vertreter der Inhaberschuldverschreibungen der KWP II und KWP III, 

die Dentons GmbH, teilgenommen. Die Forderungen aus den einzelnen Inhaber-

schuldverschreibungen wurden in beiden Verfahren anerkannt. Als gemeinsamer 

Vertreter hat Dentons einigen Forderungen anderer Gläubiger im Termin wider-

sprochen, dies betrifft Forderungen aus dem Konzern Green City und Forderungen 

der Novethos als Pfandgläubiger. Dentons prüft derzeit diese einzelnen Forderun-

gen und weitere Schritte diesbezüglich inhaltlich. Die genauen Hintergründe des 

Bestreitens sind uns nicht bekannt.  

 

Bzgl. der Einreichung der Insolvenzplanentwürfe des KWP II und des KWP III zur 

Einleitung des gerichtlichen Vorprüfungsverfahrens liegen uns noch keine Neuig-

keiten vor. Wie berichtet war ursprünglich geplant, die Erörterungs- und Abstim-

mungstermine am selben Tag wie die Berichts- und Prüfungstermine am 29.02.2024 

abzuhalten. Allerdings mussten die Termine verschoben werden, da noch nicht alle 

wesentlichen steuerlichen Vorfragen, die aufgrund der Gesellschaftsstruktur sehr 

komplex sind, hinreichend sicher geklärt werden konnten.  

 

Für Anleger, die Inhaberschuldverschreibungen besitzen, wird wie berichtet der 

gemeinsame Vertreter abstimmen und zustimmen (mit Ausnahme der KWP III – 

Tranche C, hier wird er sich enthalten). Die Inhaber von Namensschuldverschrei-

bungen, bei denen es bekanntlich keinen gemeinsamen Vertreter gibt, dürfen selbst 

abstimmen. Wir werden zu gegebener Zeit hierüber ausführlich informieren. Sobald 

die Insolvenzpläne finalisiert vorliegen, werden wir hierzu ausführlich berichten.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 02.04.2024  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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